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■ Drogerie-Naturheilmittel Käser & Vögeli AG, in
K i r c h b e r g  B E , CH-053.3.004.341-4, Aktiengesellschaft (SHAB
Nr. 173 vom 07.09.2001, S. 6987). Statutenänderung: 24.09.2008.
Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Drogerie,
die Herstellung und den Handel mit Naturheilmitteln sowie die
Organisation von Kursen und Reisen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den
Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zu-
sammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Un-
ternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, be-
teiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweignie-
derlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkau-
fen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die
Sacheinlage/Sachübernahme im Zusammenhang mit der Grün-
dung vom 18.11.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.]
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-
/Sachübernahmevertrag vom 18.11.1993: Aktiven von CHF
421’746.15 und Passiven von CHF 113’357.55 der Einzelfirma ’Al-
fred Käser’, in Kirchberg BE, zum Preis von CHF 308’388.60, wofür
100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1’000 ausgegeben und
dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 208’388.60 in den Bü-
chern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen
neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung
des Verwaltungsrates vom 24.09.2008 untersteht die Gesellschaft
keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine einge-
schränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Un-
terschriften: BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle.
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